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Anlage 3

Mustersatzung fur eine Gemeindefeuerwehr ohne Ortsfeuerwehren

Aufgrund des § 8 Abs. 4 des Gesetzes uber den Brandschutz und die Hilfeleistungen der
Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wird nach Beschluss der Mitgliederversamm-
lung vom 20.02.2026 folgende Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der

Gemeinde Stoltebull erlassen.

8 1 Aufgaben und Gliederung der Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Stoltebill tGbernimmt in ihrem Einsatzgebiet
die in Absatz 2 genannten gesetzlichen Aufgaben.

(2) Die Feuerwehr hat die Aufgabe

1. bei Branden, Not- und Unglicksfallen in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen
Malinahmen zu treffen, um gegenwartige Gefahren fiir Leben, Gesundheit und
Vermdogen abzuwehren (abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe),

2. im Katastrophenschutz mitzuwirken,
3. bei der Brandschutzerziehung und -aufklarung mitzuwirken und

4. die durch die Gemeinde Ubertragenen freiwilligen Aufgaben sachgerecht zu erful-
len.t

(3) Die Feuerwehr gliedert sich in die Einsatzabteilung, die Reserveabteilung?, die-Pflicht-

feuerwehrabteitung?, die Jugendabtellung dﬁ—KmdefabteﬂUﬁgz d+e—VefwaIfUﬁgs—&bfe+-
lurng?, die Ehrenabteilung?un i

! nur aufzufiihren, soweit freiwillige Aufgaben tbertragen wurden
2 nur aufzufiihren, soweit tatsachlich vorhanden
3 eine andere Formulierung wird gestattet
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§ 2 Mitglieder

(1) Der Feuerwehr gehoren an:

1. die aktiven Mitglieder in Einsatzabteilung und Reserveabteilung* sewie-die-verpflich-
itafieders
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(2) Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr haben die Feuerwehr bei der Erfiillung der ihr
obliegenden Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 2 zu unterstiitzen und zu fordern.

(3) Die Mitglieder der Feuerwehr sind mit Ausnahme der hauptamtlichen Einsatzkréafte!
ehrenamtlich tatig.

(4) Frauen und Manner haben gleiche Pflichten und Rechte.

§ 3 Aktive Mitglieder

(1) In den aktiven Dienst kann eintreten, wer seinen Wohnsitz in der Gemeinde hat oder
regelmanig fur den Einsatzdienst zur Verfligung steht. Die Bewerberin oder der Bewerber
muss korperlich und geistig fur den Feuerwehrdienst tauglich sein. Die Tauglichkeit ist im
Zweifel durch arztliches Attest einer Arztin oder eines Arztes, die oder der mit den Aufga-
ben der Feuerwehr vertraut ist, festzustellen.

(2) Der Eintritt in die Einsatzabteilung ist mit Vollendung des 16. Lebensjahres méglich.
Soweit nach Vollendung des 16. Lebensjahres ein Eintritt in die Einsatzabteilung erfolgt,
beginnt die Verpflichtung zur Teilnahme am Ausbildungsdienst ab diesem Zeitpunkt. Fur
die Teilnahme am Einsatzdienst ist die Vollendung des 18. Lebensjahres erforderlich. Die
aktiven Mitglieder sind verpflichtet, am Einsatz- und Ausbildungsdienst teilzunehmen, so-
weit sie nicht nach Absatz 3 oder Absatz 4 ganz oder teilweise befreit sind. Die Verpflich-
tung zur Teilnahme am Einsatzdienst beginnt mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

(3) Angehdorige der Einsatzabteilung, die die Eignung fir den aktiven Feuerwehrdienst
teilweise oder ganz verloren haben, sind im entsprechenden Umfang vom Feuerwehr-
dienst zu entbinden und kénnen in die Reserve-1, Verwaltungs-* oder Ehrenabteilung?!
tubernommen werden. Die Entscheidung obliegt dem Wehrvorstand.

1 nur aufzuftihren, soweit tatsachlich vorhanden
2 eine andere Formulierung wird gestattet
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(4) Nach Vollendung des 50. Lebensjahres ist ein Ubertritt als aktives Mitglied in die Re-
serveabteilung zulassig?.

(5) Aufnahmeantrage sind schriftlich oder miindlich an die Gemeindewehrfihrung zu rich-
ten. Bewerberinnen oder Bewerber unter 18 Jahren haben eine schriftliche Einwilligungs-
erklarung der gesetzlichen Vertreter beizufigen.

(6) Der Wehrvorstand entscheidet Uber die vorlaufige Aufnahme als aktives Mitglied in ein
einjahriges Probedienstverhaltnis als Anwarterin oder Anwarter. Wahrend der Probezeit
hat die Anwarterin oder der Anwarter alle Rechte und Pflichten eines aktiven Mitgliedes
mit Ausnahme des passiven Wahlrechts zum Wehrvorstand. Nach Ablauf der Probe-
dienstzeit beschliel3t die Mitgliederversammlung Uber die endgiltige Aufnahme. Sollten
wahrend des Probejahres Tatsachen bekannt werden, die eine vorlaufige Aufnahme aus-
geschlossen hatten, kann der Wehrvorstand den sofortigen Ausschluss beschliel3en.

(7) Bewerberinnen und Bewerber, die bereits mehr als ein Jahr einer Jugendabteilung o-
der einer anderen Feuerwehr aktiv angehort haben, kbnnen ohne Probezeit durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung aufgenommen werden.

(8) Die Bewerberinnen und die Bewerber haben vor der vorlaufigen Aufnahme zu erkléaren,
dass sie die mit der Mitgliedschaft verbundenen Aufgaben und Verpflichtungen freiwillig
Ubernehmen und gewillt sind, alle Aufgaben nach besten Kraften zu erfillen. Sie werden
durch Handschlag und Unterschriftsleistung auf die Satzung verpflichtet.

(9) Ein aktives Mitglied einer anderen Freiwilligen Feuerwehr kann als Einsatzkraft zur
Verstarkung der Einsatzabteilung aufgenommen werden, soweit es zu bestimmten Tages-
zeiten fUr den Einsatzdienst zur Verfliigung steht und die Wehrfihrung dieser Feuerwehr
ihr Einvernehmen erteilt. Es wird damit nicht Mitglied der Feuerwehr nach 8 2 Abs. 1, hat
aber die sich im Rahmen des Einsatzdienstes ergebenden Pflichten nach der Satzung zu
erfallen.

1 nur aufzuftihren, soweit tatséchlich vorhanden.
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(10)1

 Zur Unterstützung der personellen Leistungsfähigkeit der Einsatzabteilung sind ein zelne Bürgerinnen und Bürger zum Dienst in der Feuerwehr als ehrenamtliche Tätigkeit für 

 die Gemeinde verpflichtet worden. Die verpflichteten Mitglieder haben alle Rechte und 

 Pflichten eines aktiven Mitgliedes mit Ausnahme des passiven Wahlrechts. 

Thomas Detlefsen
§ 4 Pflichtfeuerwehrabteilung1 

 (1) Die durch die Gemeinde verpflichteten Bürgerinnen und Bürger bilden die Pflichtfeuer wehrabteilung. Sie dient zur personellen Verstärkung der Einsatzabteilung. 

 (2) Die verpflichteten Mitglieder haben alle Rechte und Pflichten eines aktiven Mitgliedes 

 mit Ausnahme des passiven Wahlrechts. 


§ 6 Jugendabteilung?

Der Eintritt in die Jugendabteilung ist mit Vollendung des 10. Lebensjahres moglich. Fur
die Aufnahme in die Jugendabteilung sowie die Pflichten und Rechte der Mitglieder gilt die
Anlage ,Bestimmungen uber die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr...“. Die An-
lage ist Bestandteil der Satzung.

§ 8 Ehrenabteilung?

Aktive Mitglieder, die vor Erreichung der Altersgrenze die Eignung fir den Feuerwehr-
dienst teilweise oder vollstandig verloren haben, kénnen in die Ehrenabteilung tibernom-
men werden.

1 nur aufzufiihren, soweit tatséchlich vorhanden
2 eine andere Formulierung wird gestattet
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§ 5 Kinderabteilung1

 

 Der Eintritt in die Kinderabteilung ist mit Vollendung des 6. Lebensjahres möglich. Für die 

 Aufnahme in die Kinderabteilung und das Verhalten der Mitglieder in der Kinderabteilung 

 gilt die Anlage „Bestimmungen über die Kinderabteilung der Freiwilligen Feuerwehr…“. Die 

 Anlage ist Bestandteil der Satzung

Thomas Detlefsen
§ 7 Verwaltungsabteilung1

 

 (1) Der Eintritt in die Verwaltungsabteilung ist mit Vollendung des 16. Lebensjahres mög lich. Die Mitglieder der Verwaltungsabteilung unterstützen die Wehrführung bei ihren ad ministrativen Aufgaben. Sie müssen nicht feuerwehrdiensttauglich sein. Für die Aufnahme 

 sowie die Pflichten und Rechte der Mitglieder, gilt die Anlage „Bestimmungen über die 

 Verwaltungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr…“. Die Anlage ist Bestandteil der Sat zung. 

 (2) Ein Übertritt aus der Einsatzabteilung oder der Ehrenabteilung in die Verwaltungsabtei lung ist jederzeit möglich.
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§ 9 Musikzug1,2

 

 (1) Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, der Werbung, der Nachwuchsarbeit und 

 der Kameradschaftspflege für das Feuerwehrwesen kann ein Musikzug2

 gebildet werden. 

 (2) In den Musikzug2

 können die nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 aufgeführten Mitglie der und vergleichbare Mitglieder anderer Feuerwehren eintreten.


§ 10 Férdernde Mitglieder

Personen, die die Arbeit der Feuerwehr durch laufende Zahlung von Geldbetragen unter-
stutzen, kénnen durch den Wehrvorstand als férdernde Mitglieder aufgenommen werden.
Sie werden dadurch nicht Mitglied dieser Feuerwehr nach § 2.

§ 11 Ende der Mitgliedschaft

(1) Der Austritt kann mit sofortiger Wirkung schriftlich oder mindlich durch ein Mitglied ge-
genuber der Gemeindewehrfihrung erklart werden. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist
eine Erklarung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

(2) Der aktive Dienst endet auf Antrag des Mitgliedes durch Ubertritt in eine vorhandene
Verwaltungsabteilung oder in eine vorhandene Ehrenabteilung frihestens mit Vollendung
des 60. Lebensjahres. Ohne Antragstellung endet der aktive Dienst mit dem Ende des
Jahres, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird.

(3) Wer die Voraussetzungen fur die Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr aufgrund
mangelnder Ausbildungszeiten gemal Feuerwehrdienstvorschrift 2 oder gemal3 § 9a Ab-
satz 1 BrSchG fur die aktive Mitgliedschaft nicht mehr erfillt, dem kann nach Entschei-
dung der Mitgliederversammlung die Mitgliedschaft entzogen werden.

(4) Die Mitgliedschaft endet

1. mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in der jeweiligen Abteilung, sofern nicht
der Ubertritt in eine andere Abteilung erfolgt,

2. durch die abgelehnte Aufnahme einer Anwarterin oder eines Anwarters nach Been-
digung des Probejahres nach § 9a Absatz 3 Satz 3 BrSchG oder den sofortigen
Ausschluss wéahrend des Probejahres nach 8§ 9a Absatz 3 Satz 4 BrSchG,

3. durch Entzug der Mitgliedschaft nach Absatz 3,

1 eine andere Formulierung wird gestattet.
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(3) Zur Verstärkung des Klangkörpers können gegebenenfalls auch geeignete Personen in 

 den Musikzug1

 aufgenommen werden, die nicht bereits einer Feuerwehr nach § 2 Absatz 

 1 Nummer 1 bis 7 angehören. 

 (4) Die Angehörigen des Musikzuges1

 unterliegen dem Weisungsrecht der Wehrführung. 

 § 12 gilt sinngemäß. 

 (5) Für die Aufnahme in den Musikzug1

 sowie die Pflichten und Rechte der Mitglieder gilt 

 die Ordnung für den Musikzug1

. 

 (6) Es ist ein Beschluss der Gemeindevertretung herbeizuführen, dass ein Musikzug1

 bei 

 der Feuerwehr vorgehalten wird. Aus dem Beschluss müssen auch die Stärke des Musik zuges1

 sowie die Höchstzahl der Personen nach Absatz 3 hervorgehen.


4. durch Ausschluss nach § 20,

5. durch Auflésung der Feuerwehr nach § 21.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht fir die Gemeindewehrfiihrung und die Stellvertretung?
wahrend der Zeit ihrer Berufung in das Beamtenverhéltnis als Ehrenbeamtin oder Ehren-
beamter.

§ 12 Pflichten der aktiven Mitglieder
(1) Die aktiven Mitglieder sind verpflichtet
1. ihre Tatigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuiben,

2. am Einsatz- und Ausbildungsdienst sowie sonstigen dienstlichen Veranstaltungen
teilzunehmen, anderenfalls sich im Verhinderungsfall vorher zu entschuldigen. Mit-
glieder, die parallel Aufgaben auf Amts- oder Kreisebene ilbernommen haben, kén-
nen vom Wehrvorstand von der Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbil-
dungsdienst freigestellt werden,

3. alle ihnen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung der Feuerwehr Ubertragenen
Aufgaben sowie durch die Gemeinde Ubertragene freiwilligen Aufgaben? sachge-
recht zu erfullen, insbesondere bei Alarm sofort zu erscheinen und rechtmaflige
Anordnungen ihrer Flihrungskrafte im Einsatz- und Ausbildungsdienst auszufiihren,

4. alle Vorschriften zu befolgen, insbesondere die Feuerwehrdienstvorschriften und
die Unfallverhitungsvorschriften.

(2) Die Verpflichtung zur Teilnahme am Ausbildungsdienst beginnt mit Vollendung des
16. Lebensjahres, die Verpflichtung zur Teilnahme am Einsatzdienst beginnt mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahres.

(3) Der Zusammenhalt in der Feuerwehr beruht im Wesentlichen auf Kameradschaft. Sie
verpflichtet alle aktiven Mitglieder, die Wirde, die Ehre und die Rechte der Kameradinnen
und der Kameraden zu achten und ihnen in Not und Gefahr beizustehen. Das schlief3t ge-
genseitige Anerkennung, Respekt und Achtung ein.

(4) Die aktiven Mitglieder haben tber die ihnen bei ihrer Tatigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch fur die Zeit nach Beendi-
gung ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit.

(5) Aktive Mitglieder durfen ohne Genehmigung der Blurgermeisterin oder des Biurgermeis-
ters Gber Angelegenheiten, tber die sie Verschwiegenheit zu bewahren haben, weder vor
Gericht noch aul3ergerichtlich aussagen oder Erklarungen abgeben.

1 falls mehrere Stellvertretungen mit vorheriger Zustimmung der Gemeindevertretung gewahlt worden sind:
,die Stellvertretungen”
2nur aufzufiihren, soweit tatsachlich Gbertragen
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(6) Auskunfte an die Presse erteilt die Gemeindewehrfiihrung, die Einsatzleitung oder eine
von der Gemeindewehrfihrung oder Einsatzleitung beauftragte Person.

(7) Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet, die erhaltene Bekleidung und sonstige Ausriistung
in gutem und sauberem Zustand zu erhalten und bei schuldhaftem Verlust zu ersetzen.
Dienstkleidung darf au3erhalb des Feuerwehrdienstes nur mit Genehmigung der Gemein-
dewehrfihrung getragen werden. Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben
innerhalb einer Woche samtliche Bekleidungs- und Ausriistungsstticke in ordnungsgema-
Bem Zustand zurtickzugeben.

§ 13 Organe der Feuerwehr
Organe der Feuerwehr sind
1. die Mitgliederversammlung und

2. der Wehrvorstand.

8§ 14 Mitgliederversammlung

(1) Die aktiven Mitglieder bilden die Mitgliederversammlung unter dem Vorsitz der Ge-
meindewehrfihrung (Gemeindewehrfihrerin oder Gemeindewehrfuhrer). Mitglieder der

Jugendabteilung, der Ehrenabteilung, der-Verwaltungsabteitung-sowie-die-Lteitung-der
Kinderabteitung-und-des-Musikzugeskénnen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Die Mitgliederversammlung wahlt den Wehrvorstand und beschliel3t tiber alle Angele-
genheiten, fir die nicht der Wehrvorstand zustandig ist.

(3) Die Sitzungen der Mitgliederversammlung sind
1. die Jahreshauptversammlung und
2. aulRerordentliche Sitzungen.

(4) Zu jeder Sitzung der Mitgliederversammlung wird durch den Wehrvorstand, schriftlich
unter Mitteilung der Tagesordnung, mindestens eine Woche vor dem Sitzungstag geladen.
Bei anstehenden Wahlen der Gemeindewehrfihrung oder der stellvertretenden Gemein-
dewehrfiihrung muss die Ladungsfrist mindestens drei Wochen betragen, um das fristge-
rechte Einreichen der Wahlvorschlage zu erméglichen. Dringlichkeitsantrage kénnen spa-
testens wéahrend der Sitzung gestellt werden.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der aktiven
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfahigkeit wird von der Gemeindewehrfihrung zu
Beginn der Sitzung festgestellt.

(6) Ist die Mitgliederversammlung wegen zu geringer Beteiligung beschlussunféhig, so ist
eine erneute Sitzung nach Absatz 4 Satz 1 einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung ist
beschlussfahig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Hierauf
ist in der zweiten Ladung hinzuweisen. Dies gilt nicht fir Wahlen nach § 17.


Thomas Detlefsen
der Verwaltungsabteilung sowie die Leitung der 

 Kinderabteilung und des Musikzuges können
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(7) Die Jahreshauptversammlung ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des Kalender-
jahres durchzufuhren, zu der der Wehrvorstand den Jahresbericht Gber die Tatigkeit der
Feuerwehr vorzulegen hat.

(8) AulRerordentliche Sitzungen kbnnen vom Wehrvorstand einberufen werden. Sie sind
durch den Wehrvorstand innerhalb von einem Monat einzuberufen, wenn mindestens ein
Drittel der aktiven Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Beratungsge-
genstandes beantragt.

(9) Beschlusse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei der
Berechnung der Stimmenmehrheit zahlen nur die Ja- und Nein-Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird offen abgestimmt. § 17 Absatz. 2 und 3, § 20
Absatz. 2 und § 21 bleiben unberihrt.

(10) Uber jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Gemeindewehrfiih-
rung und der Schriftflhrung zu unterzeichnen ist. Sie soll spatestens zur nachsten Sitzung
vorliegen.

§ 15 Wehrvorstand
(1) Die Mitgliederversammlung wahlt fur sechs Jahre den Wehrvorstand.

(2) In den Wehrvorstand ist wahlbar, wer aktives Mitglied der Feuerwehr ist. Dies gilt nicht
fur Anwarterinnen oder Anwarter wahrend des Probedienstverhéltnisses. 8§ 16 bleibt unbe-
rahrt. Abweichend hiervon kann als Schriftfihrung oder Kassenverwaltung ein Mitglied der
Verwaltungsabteilung gewahlt werden. Alle Vorstandsmitglieder haben die gleichen Rech-
te.

(3) Dem Wehrvorstand gehoren ant:
die Gemeindewehrfiihrung als Vorsitzende oder Vorsitzender,
die Stellvertretung?,
die Schriftfihrung,
die Kassenverwaltung oder im Falle der Verhinderung die Stellvertretung?,
die Zugfuihrung/en?,
die Gruppenfihrung/en?,

die Jugendfeuerwehrwartin® oder der Jugendfeuerwehrwart?.

1 Die freiwillige Feuerwehr kann in ihrer Satzung weitere Mitglieder des Wehrvorstandes aus der Einsatz-
oder Verwaltungsabteilung bestimmen.

2wenn mit vorheriger Zustimmung der Gemeindevertretung weitere Stellvertretungen gewahlt worden sind:
LoStellvertretungen®

3 sofern ein Sondervermégen gem. §2a BrSchG besteht

4diese Mitglieder sind nur aufzufiihren, soweit die Funktionen tatsachlich vorhanden sind



(4) Der Wehrvorstand

1.

© 0 N o

bereitet die Sitzungen der Mitgliederversammlung und ihre Beschlusse vor und fuhrt
diese aus,

teilt die Ergebnisse der Wahl zur Gemeindewehrfiihrung und Stellvertretung® dem
Trager der Feuerwehr und dem Kreisfeuerwehrverband mit,

stellt den Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse auf und legt den
Entwurf der Mitgliederversammlung und der Gemeindevertretung zur Zustimmung
vorl,

entscheidet Gber die Annahme von Zuwendungen an die Kameradschaftskasse bis
zur Hohe der in der Satzung der Gemeinde festgelegten Hochstgrenze?,

stellt innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres die Einnah-
me- und Ausgaberechnung auf und legt sie der Mitgliederversammlung vor?,

legt der Mitgliederversammlung den Jahresbericht vor,
meldet den Finanzbedarf bei der Gemeinde an,
wirkt bei der Aufstellung der Dienstplane mit,

nimmt Bewerberinnen und Bewerber als Mitglieder vorlaufig auf, tber die endgultige
Mitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung, soweit nicht in anderen Best-
immungen oder Ordnungen etwas anderes bestimmt ist,

10. entscheidet tiber den Ubertritt aktiver Mitglieder in die Reserve-2 oder Ehrenabtei-

lung®, ederYerwaltungsabteitung?,;

11. wahlt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fur Ausbildungslehrgange aus,

12. entscheidet Uber Beforderungen bis zum Dienstgrad "Loschmeisterin” oder

"Loschmeister",

13. schlagt Beforderungen zu héheren Dienstgraden der Kreiswehrflihrung vor,

14. verhangt Ordnungsmaf3nahmen nach 8§ 20 Absatz 1,

15. nimmt férdernde Mitglieder auf.

(5) Die Tatigkeit der Mitglieder des Wehrvorstandes ist ehrenamtlich.

(6) Die Sitzungen des Wehrvorstandes beruft die Gemeindewehrfiihrung ein. Uber jede
Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Gemeindewehrfihrung und der
Schriftfihrung zu unterzeichnen ist.

(7) Wer durch Wahl in den Wehrvorstand berufen wird, kann durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung abberufen werden. Ein Antrag auf Abberufung kann nur behandelt wer-
den, wenn er auf der Tagesordnung gestanden hat. Der Beschluss bedarf der Mehrheit

Lwenn mit vorheriger Zustimmung der Gemeindevertretung weitere Stellvertretungen gewahlt worden sind:
~oStellvertretungen®

2 sofern ein Sondervermégen gem. § 2a BrSchG besteht.

8 nur aufzufithren soweit tatsachlich vorhanden


Thomas Detlefsen
oder Verwaltungsabteilung

3

,
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der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. Satz 1 gilt nicht fur die Gemein-
dewehrfiihrung oder ihre Stellvertretung?.

8 16 Gemeindewehrfihrung und Stellvertretung
(1) Zur Gemeindewehrfiihrung und ihrer Stellvertretung? ist wahlbar, wer am Wabhltage

1. die Truppfuhrerausbildung erfolgreich abgeschlossen hat,
2. die personliche und fachliche Eignung fur das Amt besitzt,

3. die fur das Amt erforderlichen Fuhrungslehrgdnge an der Landesfeuerwehrschule
des Landes Schleswig-Holstein erfolgreich besucht hat oder sich bei der Wahl zum
Besuch dieser Fuhrungslehrgange innerhalb von zwei Jahren verpflichtet und

4. das 61. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Die Gemeindewehrfuhrung ist fur die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
und die Ausbildung ihrer Mitglieder verantwortlich. Sie kann gegeniber Mitgliedern Anord-
nungen treffen, die durch OrdnungsmalRnhahmen nach § 20 Absatz 1 durchsetzbar sind.

(3) Die Gemeindewehrflihrung berét die Blrgermeisterin oder den Blrgermeister in allen
Fragen des Feuerwehrwesens.

(4) Die Stellvertretung der Gemeindewehrfiihrung vertritt diese in deren Verhinderungsfall,
bei mehreren Stellvertretungen in der Reihenfolge des Dienstalters.

8 17 Wahlen

(1) Gemeindewehrfiihrung und Stellvertretung® werden in geheimer Wahl auf Stimmzetteln
gewabhlt, die Ubrigen Mitglieder des Wehrvorstandes, wenn niemand widerspricht, durch
Handzeichen, sonst in geheimer Wahl durch Stimmzettel. Bei der Wahl des Wahlvorstan-
des und der Kassenpriferin / der Kassenpriferinnen und/oder des Kassenprufers / der
Kassenprifer wird offen abgestimmt.

(2) Die Gemeindewehrfiihrung und ihre Stellvertretung® sowie sonstige Mitglieder des Vor-
standes werden mit der Mehrheit von mehr als der Halfte der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder gewéhlt. Gewabhlt ist, wer die erforderliche Stimmenmehrheit erhalt. Wird
diese Mehrheit nicht erreicht, wird die Wahl

1. sofern mehrere Personen zur Wahl anstehen, durch eine Stichwahl zwischen zwei
Bewerbern wiederholt. Die vorgeschlagenen Personen nehmen an der Stichwahl in
der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahlen teil. Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das von der die Wahl leitenden Person zu ziehende Los Uber die



Thomas Detlefsen
1 wenn mit vorheriger Zustimmung der Gemeindevertretung weitere Stellvertretungen gewählt worden sind: 

 „Stellvertretungen“

Thomas Detlefsen
1

Thomas Detlefsen
1
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Teilnahme an der Stichwahl. Aufgrund der Stichwahl ist gewéhlt, wer die meisten
Stimmen erhalt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die Wahlleitung
zieht,

2. sofern eine Person zur Wahl ansteht, wiederholt, wobei dann fiur die Wahl die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen genigt.

(3) Als Mitglied des Wahlvorstandes und als Kassenpruferin oder Kassenprufer ist ge-
wahlt, wer die meisten Stimmen erhalt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das
die Wahlleitung zieht.

(4) Die Wahlleitung hat die amtierende Gemeindewehrfiihrung als die oder der Vorsitzen-
de. Die Gemeindewehrfuhrung bildet mit zwei in der Sitzung zu wahlenden Stimmberech-
tigten den Wahlvorstand, der fiir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Wahl verantwort-
lich ist. Sofern die Gemeindewehrfiihrung selbst zur Wahl ansteht, wird die Wahl von ihrer
Stellvertretung?! geleitet. Die Stellvertretung? der Gemeindewehrfihrung wird unter der Lei-
tung der Gemeindewehrfiihrung gewahlt. Stehen weder Gemeindewehrflihrung noch ihre
Stellvertretung zur Verfligung, wird die Wahl vom dienstéltesten Vorstandsmitglied gelei-
tet.

(5) Wahlvorschlage fir die Gemeindewehrfiihrung und ihre Stellvertretung? missen zwei
Wochen vor dem Wahltermin schriftlich bei der Blrgermeisterin oder dem Birgermeister
eingereicht werden. Diese miussen von mindestens zwei Wahlberechtigten unterschrieben
sein. Wahlvorschlage fir die tbrigen Mitglieder des Wehrvorstandes kénnen vor dem
Wahltermin schriftlich bei der Gemeindewehrfiihrung eingereicht oder in der Sitzung ge-
macht werden. Schriftlich eingereichte Wahlvorschlage missen von mindestens einem
Wahlberechtigten unterschrieben sein.

(6) Die Amtszeit der Gemeindewehrfiihrung und ihrer Stellvertretung? beginnt mit dem Ta-
ge, an dem die Ernennung zum Ehrenbeamten wirksam wird. Die Amtszeit der tbrigen
Mitglieder des Wehrvorstandes beginnt mit dem Tage ihrer Wahl oder dem Ablauf der
Amtszeit ihrer Vorgadngerinnen oder Vorganger.

(7) Wiederwahlen zum Wehrvorstand sind auch nach Vollendung des 61.Lebensjahres
zulassig. Die Amtszeit endet in diesem Fall mit dem Ubertritt in eine vorhandene Ehrenab-
teilung, ansonsten mit dem Erreichen der Altersgrenze.

(8) Scheiden Mitglieder des Wehrvorstandes vorzeitig aus inrem Amt, so ist innerhalb von
drei Monaten eine Ersatzwahl durchzufuhren.

(9) Nach jeder Wahl hat der Wahlvorstand das Ergebnis schriftlich festzustellen und die
Niederschrift zu unterzeichnen.

1 bei mehreren Stellvertretungen: ,von der dienstéltesten Stellvertretung®

2 wenn mit vorheriger Zustimmung der Gemeindevertretung weitere Stellvertretungen gewahlt worden sind:
sihren Stellvertretungen®
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(10) Schwierigkeiten bei der Durchfihrung der Wahlen sind im Benehmen mit der oder
dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes zu klaren. Ist dies nicht mdglich, so kann
innerhalb von zwei Wochen nach Durchfiihrung der Wahl Beschwerde bei der Aufsichts-
behdrde eingelegt werden.

§ 18 Teilnahme an Mitgliederversammlungen

Die Burgermeisterin oder der Birgermeister hat das Recht an den Sitzungen der Mitglie-
derversammlung teilzunehmen. Dieses Recht kann auf Beauftragte tUbertragen werden.
Die Einladung zu Sitzungen der Mitgliederversammlung ist der Blrgermeisterin oder dem
Burgermeister innerhalb der in § 14 Absatz 4 genannten Frist anzuzeigen.

§ 19 Kameradschaftskassel

(1) In der Feuerwehr wird zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse einge-
richtet, die von der Kassenverwaltung im Rahmen der Satzung fur die Kameradschafts-
kasse gefuhrt wird.

(2) Der Wehrvorstand stellt fur jedes Haushaltsjahr einen Einnahme- und Ausgabeplan
auf, der von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. Er tritt nach Zustimmung der
Gemeindevertretung in Kraft.

(3) Der Wehrvorstand stellt innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjah-
res die Einnahme- und Ausgaberechnung auf und legt sie der Mitgliederversammlung vor.

(4) Die Einnahme- und Ausgaberechnung wird nach Prifung durch die Mitgliederver-
sammlung beschlossen und der Gemeindevertretung vorgelegt.

(5) Fur die Prufung der Einnahme- und Ausgaberechnung wahlt die Mitgliederversamm-
lung zwei Kassenpruferinnen /Kassenprifer fir jeweils ein Haushaltsjahr.

§ 20 Ordnungsmaflnahmen

(1) Pflichtversttl3e der aktiven Mitglieder, der Mitglieder der Ehrenabteilung und-der-Mit-
gheder-der-Verwaltungsabteitung kbnnen nach den Bestimmungen der Satzung durch
Ordnungsmaf3nahmen geahndet werden. Zulassig sind

1. Verweis durch Beschluss des Wehrvorstandes oder

2. befristete Entbindung von bis zu drei Monaten durch Beschluss des Wehrvorstan-
des oder
3. Ausschluss durch Beschluss der Mitgliederversammliung.

1 sofern ein Sondervermdgen gem. § 2a BrSchG besteht


Thomas Detlefsen
und der Mit glieder der Verwaltungsabteilung
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Die in Satz 1 aufgefihrten Mal3nahmen sind nicht in Kombination, sondern nur einzeln
zulassig.

(2) Fur die Dauer eines Ausschlussverfahrens nach Absatz 1 Nummer 3 kann das Mitglied
durch Beschluss des Wehrvorstandes oder der Mitgliederversammlung aus zwingenden
Grinden von der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst ausgeschlossen werden,
insbesondere wenn die Teilnahme den Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich be-
eintrachtigen wirde.

(3) Pflichtverstotl3e liegen vor, wenn das aktive Mitglied insbesondere
1. gegen die sich aus 8§ 12 ergebenden Pflichten verstolit,
2. sich als unwiirdig erwiesen hat,
3. seine Tatigkeit nicht mehr ordnungsgemal ausibt oder
4

. innerhalb oder auRerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch AuRerungen oder tat-
sachliche Handlungen zu erkennen gibt, dass die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung nicht anerkannt wird.

(4) Dem betroffenen Mitglied ist vor Erlass einer Ordnungsmalf3nahme im Sinne der Absat-
ze 1 und 2 rechtliches Gehdr zu gewahren. Dabei kdnnen auch Zeuginnen und Zeugen
gehdrt, Auskinfte eingeholt, Urkunden und Akten beigezogen und der Augenschein ein-
genommen werden. Kommt das betroffene Mitglied unentschuldigt einer Aufforderung zur
Anhdrung nicht nach, so kann eine OrdnungsmafRnahme auch ohne Anhérung erlassen
werden.

(5) Die gegen ein Mitglied verhangte Ordnungsmalflinahmen ist ihm unter Angabe der
Grunde schriftlich bekannt zu geben. Gegen die OrdnungsmafRnahme kann innerhalb ei-
nes Monats, nachdem sie dem Mitglied bekannt gegeben worden ist, schriftlich Wider-
spruch bei dem Wehrvorstand der Gemeindefeuerwehr eingelegt werden. Die Frist wird
auch durch Einlegung des Widerspruchs bei dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes,
der den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewabhrt.

(6) Soweit dem schriftlichen Bescheid eine ordnungsgemale Rechtsbehelfsbelehrung
nach § 119 Absatz 1 LVWG S.-H. in Verbindung mit § 58 Absatz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwWGO) beigefligt worden ist, gilt eine einmonatige Widerspruchsfrist ab
Bekanntgabe der Ordnungsmaflinahme gegenuber dem Mitglied. Ohne eine solche
Rechtsbehelfsbelehrung betragt die Widerspruchsfrist gemafl § 58 Absatz 2 VwWGO ein
Jahr. Eine ordnungsgemaéai3e Rechtsbehelfsbelehrung muss mindestens die Bezeichnung
als Rechtsbehelfsbelehrung, des Rechtsbehelfes, die Stelle oder Person, bei dem der
Rechtsbehelf einzulegen ist sowie die Frist, innerhalb der der Rechtsbehelf einzulegen ist,
beinhalten.

(7) Die Abséatze 1 bis 6 gelten nicht fur die Gemeindewehrftihrung und die Stellvertretung
wéahrend der Zeit ihrer Berufung in das Beamtenverhaltnis als Ehrenbeamtin oder Ehren-
beamter.
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8 21 Auflosung der Feuerwehr durch die Mitliederversammlung

(1) Die Auflésung der Feuerwehr kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung erfol-
gen.

(2) Der Beschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit und ist der Gemeinde bekannt zu geben.
Er wird jedoch erst wirksam, wenn nach Ablauf von mindestens einem Monat die Mitglie-
derversammlung die Auflésungsentscheidung durch erneuten Beschluss nach Satz 1 be-
statigt hat. Der erneute Auflosungsbeschluss ist innerhalb von drei Tagen der Gemeinde
und der Aufsichtsbehérde zu melden. Die Auflésung wird sechs Monate nach der letzten
Beschlussfassung wirksam.

(3) Die Rechte des Tragers der Feuerwehr nach § 8a Absatz 1 BrSchG bleiben unberihrt.

§ 22 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit ihrer Ausfertigung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom
.-Datum---- aulder Kraft.

Stoltebdll, den 20.02.2026

Gemeindewehrfihrer/in


Thomas Detlefsen
Der Beschluss der Gemeindevertretung über den Teil der Satzung, der für die verpflichte ten Mitglieder gilt (§ 16 Absatz 3 BrSchG), liegt vor1


Thomas Detlefsen
Datum

Thomas Detlefsen


Thomas Detlefsen
Gegebenenfalls bei Abweichungen von der Mustersatzung: Den Abweichungen von der 

 Mustersatzung in den §§ ...................... hat das für Inneres zuständige Ministerium des 

 Landes Schleswig- Holstein nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über den Brandschutz 

 und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) mit Erlass vom 

 ................. zugestimmt. 
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Thomas Detlefsen
1nur aufzuführen, sofern verpflichtete Mitglieder oder eine Pflichtfeuerwehrabteilung vorhanden sind 


